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I. Allgemeines 
 
Gesetzliche Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn 

Am 14.02.2020 hat der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter Lesung den vom 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige 
Miethöhe bei Mietbeginn beschlossen. Die Wirksamkeit der Mietpreisbremse hat eine 
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) belegt.  

II. Bundesregelungen 

1.) Die bisher geltende Regelung der Mietpreisbremse wurde gemäß dem Beschluss 
des Bundestages vom 13.03.2020 mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Verlän-
gerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbe-
ginn bis zum 31.12.2025 verlängert (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr.14. vom 
27.03.2020). 

2.) Die mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21.04.2015 eingeführten Rege-
lungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn (sogenannte "Mietpreisbremse") 
haben nach Mitteilung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
dort, wo sie durch Erlass einer Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung zur 
Anwendung kommen, den Mietenanstieg verlangsamt. Daher können die Bundeslän-
der für weitere fünf Jahre, ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt durch 
Rechtsverordnung bestimmen. Spätestens mit Ablauf des 31.12.2025 sollen gemäß 
§ 556 d Abs. 2 Satz 4 BGB alle Rechtsverordnungen außer Kraft treten. 

3.) Anders als bisher geregelt, können nunmehr Mieterinnen und Mieter die gesamte 
zu viel gezahlte Miete vom Vermieter zurückverlangen. Hierfür ist es erforderlich, dass 
sie den Verstoß gegen die Mietpreisbremse innerhalb von 30 Monaten nach Beginn 
des Mietverhältnisses rügen. Geschieht dies nicht in der genannten Frist besteht nur 
ein Anspruch auf die unzulässig gezahlte Miete, die nach Zugang der Rüge fällig 
wurde. Dies gilt auch, wenn das Mietverhältnis zum Zeitpunkt der Rüge bereits been-
det ist. Für bereits bestehende Mietverhältn isse b leibt es dabei, dass eine Rüge nur für die Zukunf t wir kt und Mieter überzahlte Mieten nur ab der Rüge zurüc kverlangen können. Das ergibt s ich aus Artikel  229 § 51 E GBGB, nach dem auf bis ein schließl ich 31.3.2020 ents tandene Mietverhältn isse die b isherige Fassung von § 556g BG B anzuwenden is t, die eine Wir kung der Rüge nur für d ie  Zukunft vorsieht.  

4.) Für bereits bestehende Mietverhältnisse bleibt es dabei, dass eine Rüge nur für 
die Zukunft wirkt und Mieter überzahlte Mieten nur ab der Rüge zurückverlangen kön-
nen. Das ergibt sich aus Artikel 229 § 51 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch), nach dem bis einschließlich 31.03.2020 entstandene Mietverhält-
nisse die bisherige Fassung von § 556g BGB anzuwenden ist, die eine Wirkung der 
Rüge nur für die Zukunft vorsieht. Nach wie vor bedarf eine Rüge der Textform. Die 
Rüge kann auch per E-Mail erfolgen. 
f bis einschlie ßlich 31.3. 2020 e ntstande ne Mietverhältnisse die bisherige Fassung von § 55 6g BG B anzuwenden ist, die ei ne Wirkung der Rüge nur für die Zuk unft vorsie ht.  
Rüge zum Beispiel  auch per E- 

5.) Regelungskompetenz der Bundesländer  

Berlin hat mit der Verordnung zur zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn gemäß § 556d 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Mietenbegrenzungsverordnung) vom 
19.Mai 2020 (GVBl. Seite 50) die Länderermächtigung genutzt und ganz Berlin zu 
einer Gemeinde mit einem angespannten Wohnungsmarkt erklärt, in der die ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet ist. Die Rechtsverordnung trat am 1.Juni 2020 in Kraft 
und wird mit Ablauf des 31.Mai 2025 außer Kraft treten. 
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III. Regelung des Landes Berlin 

Aufgrund der seit der Föderalismusreform 2006 gegebenen Gesetzgebungskompe-
tenz für das Wohnungswesen sieht das Land Berlin die Möglichkeit zur öffentlich-
rechtlichen Begrenzung der Mieten.  

Das Land Berlin hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und mit dem Gesetz 
zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Berlin 76.Jahrgang Nr.6 vom 22.02.2020) entsprechende Regelun-
gen getroffen. 

a) Es wird auf die Regelungen des § 3 des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Woh-
nungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) zum Mietenstopp verwiesen, wonach grund-
sätzlich eine Miete verboten ist, die die am Stichtag 18.06.2019 wirksam vereinbarte 
Miete überschreitet (Stichtagsregelung).  

b) Für Wiedervermietung nach dem 22.02.2020 gilt zudem: 

Liegt die Stichtagsmiete über den Mietobergrenzen nach Mietentabelle, bilden diese 
Mietobergrenzen die maximal zulässige Miete. Liegt die Stichtagsmiete dagegen unter 
5,02 € je Quadratmeter Wohnfläche monatlich und weist die Wohnung zwei Merkmale 
moderner Ausstattung auf, erhöht sich die zulässige Miete bei Wiedervermietung um 
1 €, höchstens jedoch auf 5,02 € je Quadratmeter Wohnfläche monatlich. 

c) Des Weiteren gilt: 

1. Vermieter müssen Mieterhaushalte unaufgefordert bis zum 23.04.2020 über die 
maßgeblichen Umstände zur Berechnung der Mietobergrenze informieren. Auf 
Verlangen müssen Sie die zum Stichtag vereinbarte oder geschuldete Miete 
schriftlich oder elektronisch mitteilen. Diese Auskunftspflichten gelten unaufgefor-
dert auch vor Abschluss neuer Mietverträge. 

2. Liegt die Miete mehr als 20 % über der zulässigen Mietobergrenze, muss die 
Miete zum 22.11.2020 auf diese Grenze (Mietobergrenze plus 20 %) gesenkt wer-
den. 

3. Ab dem 01.01.2022 kann die Miete um die Inflationsrate des Vorjahres, höchs-
tens jedoch um 1,3 %, erhöht werden. Dies gilt nicht, wenn dadurch die                
Mietobergrenzen überschritten werden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen stellt den maßgeblichen Prozentsatz durch Rechtsverordnung 
fest. 

4. Auf Antrag kann die Investitionsbank Berlin (IBB) zur Vermeidung einer unbilli-
gen Härte eine höhere als die nach den §§ 3 bis 6 zulässige Miete genehmigen. 
Mieterhöhungen wegen Modernisierung müssen bei der Investitionsbank Berlin 
(IBB) angezeigt werden und können in den vom Gesetz begünstigten Fällen bis 
max.1€ /qm auf die Miete umgelegt werden. 

 
Im Auftrag 
Mayr           
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